
24.04.2025 Politik

Erhöhung der Entschädigung für Gerichtsgutachten ab Juni
BDC

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das Kosten- und

Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 (KostBRÄG 2025) beschlossen. Dieses wurde am 10. April 2025

im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es enthält unter anderem Artikel 10 zur Änderung des Justizvergütungs-

und -entschädigungsgesetzes, womit sich die Entschädigung für Gerichtsgutachten ab 01.06.25 erhöhen werden.

Erhöhung Vergütung nach JVEG:

• Honorargruppe M1: 87 statt 80 €

• Honorargruppe M2: 98 statt 90 €

• Honorargruppe M3: 131 statt 120 €

Weitere Details sind hier zu finden.

https://www.bdc.de/category/politik/
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/109/VO.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/109/VO.html

